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Zoll- und Steucr-Technikches.
Zölle.

ZossLarlfeutscheidrmgeu.
Lamp enschlei e r aus Zeug stoff e n o h n e Gestell 

welche durch Ausstanzen eiue für deu Gebrauch geeignete 
Form erhalten haben, müssen der Tarisnummer 18 unterstellt 
werden, weil das Ausstanzen als eine weitere Verarbeitung 
anzusehen ist, welche nach der allgemeinen Anmerkung d zu 
dem Artikel „Zeugwaaren" aus Seite 511/12 des Amtlichen 
Warenverzeichnisses und der Anmerkung 4 zu dem Artikel 
„Kleider und Putzwaaren" aus Seite 222/23 die Behand­
lung der Schleier als Kleider und Putzwaaren bedingt.

Der bei Tarisnummer 25 p> 1 für G emü s e, Frü ch te 
und O b st in B l e ch g esä st e n, verpackt in Kisten, festgesetzte 
Ausnahme-Tarasatz von 13 Prozent findet aus Pilze (eßba­
re Schwämme) keine Anwendung, weil sich schon aus der 
Fassung der Tarisnummer 25 5 1 ergiebt, daß Pilze nicht 
zu den „Früchten" oder zu „Gemüse", sondern zu den 
„anderen" Verzehrungsgegenständen gerechnet werden.

Auf Pilze in der angegebenen Verpackung findet daher 
der bei der Tarisnummer 25 zo 1 für Kisten vorgeschriebene 
allgemeine Tarasatz von 20 Prozent Anwendung.

(Bremische Ober Zolldirektion)

Karten, welche mit einem Farbendruckbilde, dem Na­
men und Sitz einer Firma und einer Ankündignng ihrer 
Geschäftszweige oder auch der von ihr hergestellten Waaren 
versehen sind, wie die sogenannten Liebig-Bilder, sind auch 
dann,, wenn sie keine Angabe einer Verkaufsstelle und keine 
Vorrichtung zur weiteren schriftlichen Ausfüllung oder Zu­
sätzen enthalten, als den Ad reß karten ähnliche Karten 
gemäß der Vorschrift auf Seite 211 des Amtlichen Waaren- 
Verzeichnijses zu diesem Artikel nach Nr. 27 1 2 mit 12 
Mk. für 100 zu verzollen. — Vergl. Appelt-Behrend 
4. Auflage, Seite 523 Anmerkung 2 zu „Papier"

(Entscheidung der Hamburgischen Generalzolldirection)

Die Handelskammer zu Breslau beabsichtigt, zustän­
digen Ortes eine Vorstellung dagegen einzureichen, daß da­
selbst seit etwa einem halben Jahre Roßlederga m a s ch e n 
nicht mehr nach Nr. 21a des deutschen Zolltarifs als 
„Stieselschäfte" mit 18 Mk, sondern nach Nr. 21o als 
„Schuhblätter Schuhobertheile"mit 50 Mk. verzollt werden,und 
hat die Leipziger Kammer um Anschluß ersucht. Auf das Ergeb­
niß einer Umfrage hin, welche bei einer Anzahl Leipizger 
Firmen der betheiligten Bransche gehalten worden ist, ist der 
Zoll- und Steuer-Ausschuß der Leipziger Handelskammer zu 
dem Beschluß gelangt,

der Ansicht der Handelskammer znBreslau beizupflichten 
und sich der von ihr beabsichtigten Eingabe anzuschließen.

Nach dem Urtheile fast aller befragten Firmen sind Roß­
ledergamaschen lediglich ausgeschnittene Theile von ungefärb­
tem oder blos geschwärztem lohgaren Leder, die noch des 
eigentlichen ZuschneiMns, des Walkens und der sonstigen 
Vorrichtung bedürfen, und deshalb gleich den zugeschnittenen 
Stiefelschäften nach Position 21 a als Leder, nicht aber nach 
Position 21 e als Lederwaaren mit 50 DU. zu verzollen.

Zuck erster er.
Die steuerlich verlest kofferten Ausgangs der Zuckerfa­

briken öei Keuersgefastr.
Gelegentlich der Revisionen der Zuckerfabriken durch die 

Gewerbe-Inspektoren ist wie d. D. „Zucker Industrie mit­
theilt, bemerkt worden, daß die Ausgänge auf den Böden

der Fabriken durchgängig mit Kunstschlössernder Steuerver- 
waltung zur Sicherung des Steuerinteresses verschlossen ge­
halten werden. Die Gewerbe-Inspektoren verlangen aber, 
daß namentlich auf den obersten Böden für die dort beschäf­
tigten Arbeiter und Arbeiterinnen zur Sicherung bei etwai­
ger Feuersgefahr ein Nothausgaug geschaffen werde. In 
folge dessen haben verschiedene Zuckerfabriken sowohl 
Rafnnerieen wie Rohzuckerfabriken) bei den Steuerbehörden 
kürzlich den Antrag gestellt, daß nicht alle Ausgänge mit 
Knuftschlögern der Steuerverwaltung, sondern einige auch 
mit Steuerbleien verschlossen werden, welche im Falle der 
Gefahr mit Leichtigkeit abgeschnitten werden können. Die 
Steuerbehörden werden diesen Anträgen gegenüber sich nicht 
ablehnend verhalten können, zumal in den vorliegenden Fäl­
len einSteuerblei dieselbe Sicherheit gewähren dürfte wie 
ein Steuerschlag.

— Ganz gewiß nicht! Es muß vielmehr befremden, daß 
nicht schon in allen Zuckertabrieken wie dies in uns bekann­
ten geschehen, von vornherein auf Verschluß von zu Noth­
ausgängen geeigneten Oeffnungen durch Bleie Bedacht ge­
nommen worden ist.

D. Red.

lleckehrserlerchternngen und Befreiungen.
Eine von dem Bäckeri n n ungsverbande Saxoni a 

an das K. Sächs. Ministerium des Innern gerichtete Einga­
be um Abänderung der für den zollfreien kleinen 
Grenz verkehr mit Mü hle n f ab ri k at e n und ge­
wöhnlichem Back werk gegenüber Oesterreich gel­
tenden Bestimmungen hat diesen und dein 51. Sächs. Minis­
terium der Finanzen Veranlassung gegeben, die einschlagenden 
Verhältnisse erneut einer eingehenden Prüfung zu unterzie­
hen.

Der hieraus denn genannten Verbände zu theil gewor­
dene Bescheid geht dahin, daß weder zu eiuer solchen Aen­
derung, noch zu einer Verschärfung der gegenwärtigen Kon- 
trolmaßregeln hinreichende Veranlassung vorliege. Auch wird 
darauf chingewiesen, daß die Inanspruchnahme der fraglichen 
Zollvergünstigung, was die Einfuhr von Bnckwerk anlangt, 
nach den Unterlagen gegen früher ganz außerordentlich zu­
rückgegangen ist und auch hinsichtlich der Einbringung von 
Mehl sich im Vergleiche mit früheren Jahren wesentlich ver­
ringert hat.

Auch der Badische Bäckerverband hat eine solche Be­
schwerde erhoben. Die Zeitsch. des Vereins der Bad. Fi­
nanzassistenten bemerkt dazu sehr richtig:

Daß die Bäcker im Grenzbezirk durch die fragliche Be­
günstigung gewisse Nachtheile erleiden, muß zugegeben wer­
den. Allein das trifft auch bei andern Gewerbetreibenden, 
z. B. den Metzgern zu, da unter den gleichen Bedingungen 
wie oben auch die zollfreie Einfuhr von Fleischwaren bis zu 
einer Menge von 2 IrA gestattet ist, wie auch die Holzhänd­
ler durch zollfreie Einfuhr von Bau- und Nutzholz für den 
häuslichen oder handwerksmäßigen Bedarf der Grenzbewoh­
ner eine Geschäftseinbuße sich gefallen lassen müssen.

Derartige Vergünstigungen sind aber im Interesse des 
gegenseitigen freundnachbarlichen Verkehres geboten, wie sie 
insbesondere anch ein Aequivalent für die mannigfaltigen 
Belästigungen bilden sollen, denen der Grenzbewohner infol­
ge der mit einer wirksamen Grenzbewachung unvermeidlich 
verknüpften Kontrolmaßregeln und Nerkehrsbeschränkungen 
unterworfen ist.

Auf der anderen Seite darf nicht außer Acht gelassen 
werden — was anläßlich des Bäckereiverbandstages wohl­

weislich mit Stillschweigen Übergängen worden i st —, daß


